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§ 40 00. BSG 1991 § 40

04. BSG 1991 - O6. Bodenschutzgesetz 1991

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.12.2025

(1) Im Fall der Gewahrung einer Forderung ist der Forderungswerber verpflichtet, die Forderungsmittel
widmungsgemaR zu verwenden.

(2) Der Forderungswerber ist verpflichtet, Uber Aufforderung der Landesregierung Uber die Verwendung der
Forderungsmittel Rechnung zu legen.

(3) Bei Nichterfullung der Verpflichtungen nach Abs. 1 oder 2 hat der Forderungswerber bereits empfangene
Forderungsmittel Uber Aufforderung der Landesregierung innerhalb einer angemessenen Frist zuriickzuzahlen. Die
weitere Forderung ist einzustellen.

(4) Den Organen der Landesregierung ist zur Prifung, ob das Vorhaben entsprechend der Forderungszusage
ausgefuhrt wurde, nach vorheriger Ankiindigung Zutritt zu den in Betracht kommenden Teilen der Liegenschaft zu
gewdhren. Die Organe der Landesregierung haben bei der Durchfihrung von Prifungen einen von der
Landesregierung ausgestellten Ausweis mit sich zu fihren und diesen auf Verlangen vorzuweisen. Die Prifungen sind
unter moglichster Schonung der Liegenschaften sowie der Rechte der Betroffenen vorzunehmen.

In Kraft seit 12.06.1997 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 40 Oö. BSG 1991 § 40
	Oö. BSG 1991 - Oö. Bodenschutzgesetz 1991


